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 Finanzverwaltung 
 Datum 24.10.2023 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2023/0415 zur Sitzung am 14.11.2023 
des STADTRATES  
 
 
 
TOP  3 
 

öffentlich 

Betreff: Personalangelegenheiten; Ende der laufenden Amtszeit eines berufsmäßigen Stadtratsmitglieds 
(Stadtbaumeister) - Verzicht auf öffentliche Ausschreibung 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro   Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto  
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz  
 2023  2023 Euro  Bereits vergeben  
          

          
Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin 
 wurde gehört  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß Art. 40 Satz 1 Gemeindeordnung (GO) und § 6 der Gemeindeverfassungsrechtssatzung kann 
der Stadtrat berufsmäßige Stadtratsmitglieder wählen. 
Berufsmäßige Stadtratsmitglieder können auf die Dauer von höchstens 6 Jahren gewählt werden  
(Art. 41 Abs. 1 S. 1 GO). Eine Wiederwahl ist zulässig (Art. 41 Abs. 1 S. 3 GO). Die Wahl von berufs-
mäßigen Stadträten/innen gehört zu den Aufgaben des Stadtrates und ist nicht auf einen Ausschuss 
übertragbar (Art. 40 S. 1 GO, § 2 Ziffer 6 GeschO). 
 
Die Amtszeit des berufsmäßigen Stadtratsmitglieds, Herrn Jürgen Thum, als Leiter des Stadtbauamts 
endet am 29.02.2024.  
 
Gemäß Grundsatzbeschluss des Stadtrats vom 18.10.2022 soll auf eine Ausschreibung für die Wahl 
eines berufsmäßigen Stadtratsmitglieds verzichtet werden, wenn ein geeigneter Kandidat zur Verfügung 
steht und nicht davon auszugehen ist, dass mit einer Ausschreibung eine besser geeignete Bewerbung 
vorliegen würde.  
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Da mit dem bisherigen berufsmäßigen Stadtratsmitglied, Herrn Jürgen Thum, ein geeigneter Kandidat 
vorhanden ist, schlägt die Verwaltung vor, auf eine Ausschreibung für die Wahl des berufsmäßigen 
Stadtratsmitglieds – Leiter des Stadtbauamts – zu verzichten.  
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt gemäß Grundsatzbeschluss vom 18.10.2022 für die Wahl des berufsmäßigen 
Stadtratsmitglieds – Leiter des Stadtbauamts – auf eine Ausschreibung zu verzichten, da mit dem bis-
herigen berufsmäßigen Stadtratsmitglied, Herrn Jürgen Thum, ein geeigneter Kandidat für diese Positi-
on zur Verfügung steht.  
 
Zustimmung  

 

René Mroncz, Markus Sperber, Michael Baumhakl    genehmigt OB 
 
 


